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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.

E. 2
Die Verfügung des BFM vom 29. Juli 2011 wird aufgehoben und die Sache wird zur
vollständigen Sachverhaltsermittlung und Neubeurteilung an das BFM zurückgewiesen.

E. 3
Das BFM wird namentlich angewiesen, die Akten korrekt zu führen und ein
Aktenverzeichnis zu erstellen, dem Beschwerdeführer das Urteil vom 23. Mai 2011 korrekt
zu eröffnen beziehungsweise eröffnen zu lassen sowie von den vorliegenden
Beweisunterlagen eine zumindest summarische Übersetzung oder Inhaltsbeschreibung
anzufertigen oder anfertigen zu lassen.

E. 4
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

E. 5
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

E. 6
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das BFM und die Schweizerische Vertretung
in Colombo. Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: Christa Luterbacher Sarah Diack
Versand:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
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